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Motivation 
❙ Die Basiskomponente Amt24 ist das Serviceportal und der Zuständigkeitsfinder des 

Freistaates Sachsen. 

❙ Mit dem Zuständigkeitsfinder kann jeder Nutzer Informationen zu bestimmten 
Verwaltungsverfahren, der jeweils zuständigen Behörde und deren Online-Formulare 
und Online-Dienste im Internet abrufen. 

❙ Amt24 ist das führende System zur Informationsbereitstellung zu Lebenslagen, 
Verwaltungsverfahren und Behördendaten. Alle anderen Systeme, die diese Daten 
weiterverwenden, beziehen diese von Amt24.  

❙ Im Zuge der Umsetzung der sächsischen Multikanalstrategie erlangt neben dem Portal 
Amt24 auch der „Dienst Amt24“ eine immer stärkere Bedeutung. Amt24 bietet eine 
zentrale Wissensbasis mit aktuellen und gut aufbereiteten Informationen, u. a. über 
Verwaltungs-leistungen und Ansprechpartner. Diese Wissensbasis wird in Projekten  
wie D115 oder den modernen Bürgerservices als auch durch eine wachsende Anzahl 
kommunaler und staatlicher Portale nachgenutzt. 
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Ziele 
 

❙ Um den erfolgreichen Betrieb des Zuständigkeitsfinders zu gewährleisten, soll die hohe 
Qualität der Daten abgesichert werden 

❙ Die bisher gelebte Vorgehensweise bei der Übermittlung und Aktualisierung der Daten 
im Zuständigkeitsfinder sollte auf eine rechtliche Basis gestellt werden, d.h., das SMI 
beabsichtigt, durch Rechtsverordnung  

❙ den Umfang der Datenlieferung abschließend zu regeln und 

❙ die derzeit praktizierte Eingabe in das Redaktionssystem und die Nutzung 
technischer Schnittstellen der Basiskomponente als Übermittlungswege zu 
benennen. 
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Pflicht zur Datenlieferung  
 

In einer Verordnung der Staatsregierung zur Durchführung des Sächsischen E-
Government-Gesetzes (SächsE-GovG-Verordnung – SächsEGovGVO) sollen 
entsprechend § 10 Absatz 4 Satz 4 Nummer 1 des Sächsischen E-Government-Gesetzes 
die Daten abschließend aufgezählt werden, die die staatlichen Behörden gemäß  
§ 10 Absatz 3 Satz 1 des Sächsischen E-Government-Gesetzes für den Betrieb des 
Zuständigkeitsfinder  übermitteln und mindestens einmal jährlich aktualisieren müssen.  

Die Vorgaben einer solchen Verordnung gelten gemäß § 10 Absatz 3 in Verbindung mit § 
14 Absatz 2 Satz 2 des Sächsischen E-Government-Gesetzes für die Träger der 
Selbstverwaltung entsprechend.  
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Rechtsgrundlage 
§ 10 Abs. 3 SächsEGovG: 
Die staatlichen Behörden sind verpflichtet, diejenigen Daten elektronisch zur Verfügung zu 
stellen und mindestens einmal jährlich zu aktualisieren, die für den Betrieb der im Freistaat 
Sachsen als Zuständigkeitsfinder eingesetzten Basiskomponente notwendig sind. Zu 
diesen Daten zählen insbesondere die Stammdaten der jeweiligen Behörde und 
elektronische Verweisungen auf die von der jeweiligen Behörde über öffentlich zugängliche 
Netze schon bereitgestellten elektronischen Formulare. 

§ 10 Abs. 4 S.3 , 4 SächsEGovG: 
Die Staatsregierung wird ferner ermächtigt, die Ausgestaltung einzelner Basiskomponenten 
unter dem Vorbehalt der Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Umsetzung durch den 
Landtag jeweils durch Rechtsverordnung zu regeln. Die Rechtsverordnungen nach Satz 3 
können insbesondere Regelungen enthalten über… (Zuständigkeitsfinder, 
Interoperabilitäts- und Informationssicherheitsstandards, sorbische Sprache, die von der 
konkreten Basiskomponente zu verarbeitenden personenbezogenen Daten)… 
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Rechtsgrundlage (Forts.) 
§ 14 Abs. 1 Satz 1,2 SächsEGovG: 
Die in § 10 Abs. 1 Satz 4 und 5 benannten Behörden können Basiskomponenten auch den 
Trägern der Selbstverwaltung zur Verfügung stellen. Die im Freistaat Sachsen als 
Zuständigkeitsfinder eingesetzte Basiskomponente gemäß § 10 Abs. 3 wird den Trägern 
der Selbstverwaltung zur Verfügung gestellt.. 

§ 14 Abs. 2 SächsEGovG: 
§ 10 Abs. 3 gilt für die Träger der Selbstverwaltung entsprechend. Die Vorgaben der 
Rechtsverordnungen gemäß § 10 Abs. 4 Satz 3 und 4 gelten auch für die Träger der 
Selbstverwaltung, soweit sie Basiskomponenten nutzen oder gemäß Satz 1 in Verbindung 
mit § 10 Abs. 3 zur Bereitstellung elektronischer Daten verpflichtet sind. 

Auszug aus § 18 Abs. 3 SächsEGovG 
Der IT-Kooperationsrat beschließt, soweit kommunale Belange berührt werden, 
Empfehlungen für die Kommunen und die staatlichen Behörden insbesondere zu… 6. der 
Festlegung der … elektronisch zu liefernden Daten für die im Freistaat Sachsen als 
Zuständigkeitsfinder eingesetzte Basiskomponente … 
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Mindestanforderung/Verfügbarkeit 
Die beabsichtigte Verordnung der Staatsregierung zur Durchführung des Sächsischen E-
Government-Gesetzes soll einen Mindestkatalog von Daten festlegen, die jede Behörde 
unabhängig von einem konkreten Verfahren bereitstellen muss, soweit diese verfügbar 
sind. 

Zum Beispiel ist eine Telefax-Nummer nicht verfügbar, wenn eine Behörde kein Telefax 
mehr vorhält. Angaben zu Organisationseinheit sind nicht verfügbar, wenn eine 
innerbehördliche Organisationsstruktur zum Beispiel aufgrund der Größe der Behörde fehlt.  

Mit dem Mindestkatalog von Daten sollen alle im Freistaat Sachsen vorhandenen Behörden 
und deren Aufgaben erfasst werden können. Es sind die Daten, die mindestens erforderlich 
sind, um die in Amt24 hinterlegten Verwaltungsverfahren zuständigen Behörden 
zuzuordnen. Die Kenntnis dieser Daten ist nach § 10 Absatz 3 des Sächsischen E-
Government-Gesetzes erforderlich, da ohne sie die mit der Basiskomponente verfolgten 
zentralen Unterstützungsfunktionen nicht erbracht werden könnten. 
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Übermittlung/Produktunabhängigkeit 
Die Daten, welche für den Betrieb des Zuständigkeitsfinders übermittelt und mindestens 
einmal jährlich aktualisiert werden müssen, sollen im Entwurf der  SächsEGovGVO 
produktunabhängig und verallgemeinert beschrieben  werden.  

Der Zuständigkeitsfinder wird seit November 2014 in Kooperation mit Baden-Württemberg 
neu entwickelt. Ab April 2017 soll dieses neue Produkt der Firma SEITENBAU GmbH im 
Freistaat Sachsen als Basiskomponente für den Zuständigkeitsfinder eingesetzt werden. 
Dabei werden das Redaktionssystem komplett überarbeitet und die technischen 
Schnittstellen wesentlich erweitert. 

Der Umfang der Datenlieferung für den Betrieb des Zuständigkeitsfinders bleiben davon 
unberührt. Die Art der Übermittlung und Aktualisierung ändert sich mit der Inbetriebnahme 
des neuen Produkts im Freistaat Sachsen als Basiskomponente für den 
Zuständigkeitsfinder. 
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Daten und Übermittlungswege 
 

Der Mindestkatalog soll nach derzeitigem Stand  folgende Arten von Daten erfassen: 

❙ Stammdaten von Behörden und Organisationseinheiten 

❙ Zuordnung von Verwaltungsverfahren und Zuständigkeiten 

❙ Verweisung auf Formulare 

❙ Ansprechpartner für die Amt24-Redaktion 

❙ Zusätzliche Daten, die die Funktionalität der Basiskomponente verbessern 

Für die Übermittlung und Aktualisierung der Daten durch Eingabe in das Redaktionssystem 
oder unter Nutzung technischer Schnittstellen der Basiskomponente wird eine 
Handreichung erstellt.  
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Übermittlung und 
Aktualisierung der Daten im Pflegesystem 
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Stammdaten 

Name der Behörde 

Behördenschlüssel 

Auswahl aus den vordefinierten Behördengruppen 

Hausanschrift 

Auswahl aus in der Basiskomponente 
vordefinierten örtlichen 

Zuständigkeitsbereichen 
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Stammdaten (Forts.) 

Geschäftszeiten 
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Stammdaten (Forts.) 

zentrale Telefonnummer 

zentrale Telefaxnummer 

zentrale E-Mail-Adresse 

Internetadresse 

Zugang für elektronisch 
signierte und/oder 

verschlüsselte Nachrichten 
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Stammdaten (Forts.) 

Postanschrift 



|  Februar/März 2016  | Abteilung 6 | Sächsisches Staatsministerium des Innern 15 

Verwaltungsverfahren 

Verwaltungsverfahren, für die 
die Behörde zuständig ist 
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Formulare 

elektronische Verweisungen auf die von der jeweiligen Behörde über 
öffentlich zugängliche Netze schon bereitgestellten elektronischen 

Formulare und Online-Dienste zu Verwaltungsverfahren 
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Ansprechpartner für die Amt24-Redaktion 
 

 

Als organisatorische Regelung ist die Benennung mindestens eines zuständigen 
Mitarbeiters als Ansprechpartner zur internen Kommunikation zwischen der Redaktion des 
Zuständigkeitsfinders und der jeweiligen Behörde geplant, z.B. um erforderliche inhaltliche 
Korrekturen vornehmen zu können. Die erhobenen personenbezogenen Daten des 
zuständigen Mitarbeiters sollen nicht veröffentlicht werden. Dieser Behördenredakteur ist 
als Nutzer im System des Zuständigkeitsfinders hinterlegt.  

❙ Name, Vorname, dienstliche E-Mail-Adresse mindestens eines für die Erfassung, 
Übermittlung und Aktualisierung der Daten der Behörde zuständigen Mitarbeiters als 
Ansprechpartner für die Amt24-Redaktion 
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Organisationseinheiten 
Organisationseinheiten dienen der Abbildung der internen Organisation einer Behörde, 
sofern diese für den Betrieb des Zuständigkeitsfinders erforderlich ist. 
Organisationseinheiten können zum Beispiel Dienststellen, Abteilungen, Referate, 
Dezernate oder Ämter sein.  

Die Stammdaten, Zuordnung von Verwaltungsverfahren und Zuständigkeiten sowie 
Verweisung auf Formulare von Organisationseinheiten werden analog zu Behörden 
gepflegt. 

Dabei gelten folgende abweichende Regelungen: 

❙ eine Zuordnung der Organisationseinheit zu einer Behörde ist erforderlich. 

❙ einer Organisationseinheit werden nur die Verwaltungsverfahren zugeordnet, für die die 
Organisationseinheit nach Organisationsplan Aufgaben wahrnimmt. 
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Zuordnung einer 
Organisationseinheit zu einer Behörde 

Organisationseinheiten können nur unterhalb bestehender Behörden 
oder Organisationseinheiten angelegt werden 
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Übermittlung und 
Aktualisierung von Organisationseinheiten 

Behördengruppe vorbelegt mit dem Eintrag 
Organisationeinheit 
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Zusätzliche Daten 
 

Folgende Daten sollen die staatlichen Behörden und die Träger der Selbstverwaltung auf 
freiwilliger Basis übermitteln können: 

❙ Anfahrtsbeschreibung zu den Dienstgebäuden, 

❙ Koordinaten der Dienstgebäude im amtlichen Referenzsystem, 

❙ Fotografie der Dienstgebäude, 

❙ Name, Vorname, Titel, Rolle/Funktion, dienstliche E-Mail-Adresse, dienstliche 
Telefonnummer jeweils eines zuständigen Mitarbeiters für jedes Verwaltungsverfahren 
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Zusätzliche Daten (Forts.) 

zuständige Mitarbeiter 

Fotografie der Dienstgebäude 

Anfahrtsbeschreibung zu den Dienstgebäuden 

Koordinaten der 
Dienstgebäude im 

amtlichen Referenzsystem 
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Übermittlung und Aktualisierung 
der Daten über technischen Schnittstellen 
 

Das derzeitige Amt24 besitzt folgende technischen Schnittstellen zur Übermittlung und 
Aktualisierung der Daten: 

❙ XML-Schnittstelle (Import/Export) 

❙ SOAP-Webservice Schnittstelle (Import/Export) 

Ab 2017 kommt mit dem neuen Amt24 Produkt folgende technische Schnittstelle zur 
Übermittlung und Aktualisierung der Daten hinzu: 

❙ Rest-Webservice Schnittstelle (Import/Export) 

Darüber hinaus wird mit Web-Widgets die Nachnutzung dieser  Daten auf externen 
Webseiten wesentlich vereinfacht. 
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Beratung/Kontakt 
Anwendungsbetreuung 

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste 
E-Mail: amt24@sid.sachsen.de 

Amt24 Redaktion 

Sächsischen Staatskanzlei  
Frau Ebert 
Telefon: (+49) (0)351 564-1342  
E-Mail: amt24@sk.sachsen.de 

Basiskomponentenverantwortung 

Sächsisches Staatsministerium des Innern 
Herr Schalla 
Telefon: (+49) (0)351 564-3634  
E-Mail: michael.schalla@smi.sachsen.de 

 

mailto:amt24@sid.sachsen.de
mailto:amt24@sk.sachsen.de
mailto:michael.schalla@smi.sachsen.de


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
Diskussion und Fragen… 
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